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Abschläge bei vorgezogener Rente

Am 28.10.2003 hat das BSG entschieden, dem Bundesverfassungsgericht die Frage zur Prüfung vorzulegen, ob § 237 Abs. 4 Nr. 3 SGB VI mit dem Grundgesetz vereinbar ist. Die Vorlage soll u.a. die Frage klären, ob der Wert des Stammrechts auf Altersrente auch dann noch vermindert wird, wenn die individuellen Vorteile aus einer unterschiedlichen Rentenbezugsdauer durch einen Abschlag vom Zugangsfaktor ausgeglichen sind.

Das heißt, es sind alle Fälle betroffen, wenn vor dem 65. Lebensjahr Rente bezogen wird bei

· Rente nach Arbeitslosigkeit

· Rente nach Altersteilzeit

· Rente für langjährige Versicherte

· Rente bei Erwerbsminderung (vor dem 63. Lebensjahr)

· Schwerbehindertenrente

· Rente für Frauen.

Zuvor hatte der 5. und der 13. Senat bereits in mehreren ähnlich gelagerten Fällen keine Grundrechtsverletzung gesehen und es für rechtmäßig angesehen, dass bei einer vorzeitigen Inanspruchnahme der Rente wegen Arbeitslosigkeit Abschläge hinzunehmen seien. In zwei von diesen Fällen wurde Beschwerde beim Bundesverfassungsgericht erhoben, sodass zurzeit vonseiten der Gewerkschaft IG Metall drei Verfahren anhängig sind.

Zur Fristwahrung sollte Mitgliedern, die Renten mit Abschlägen beziehen und deren Bescheid noch nicht bestandskräftig ist, geraten werden, Widerspruch einzulegen. Das Gleiche gilt für Personen, die Rente mit Abschlägen beantragt haben oder beantragen wollen. Da Verfahren bereits beim Bundesverfassungsgericht anhängig sind, muss der Rechtsschutz bei der Einlegung der Widersprüche nicht beteiligt werden.

Vorgehen:

· Die Mitgliedsgewerkschaften weisen auf die Verfahren beim Bundesverfassungsgericht sowie auf die Möglichkeit, Widerspruch einzulegen, in ihren Mitgliedszeitschriften hin. 

· Die Musterschreiben für die Widersprüche werden über die Gewerkschaften an deren Gliederungen, vom DGB an die DGB-Gliederungen und an die DGB Rechtsschutz GmbH weitergegeben.

· Die Mitglieder können ohne Beteiligung des Rechtsschutzes selbst Widerspruch einlegen.

Der Vorschlag für ein Musterschreiben „Widerspruch“ liegt bei.
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